
Bekanntmachung der Gemeinde Staven 
Der Bürgermeister 
 
Bebauungsplan Nr. 5 „Wohnen in Rossow“ der Gemeinde Staven  
 
Bekanntmachung der frühzeitigen öffentlichen Auslegung des Vorentwurfes des Bebauungsplans Nr. 5 
„Wohnen in Rossow“ nach § 3 Absatz 1 BauGB 
 
 

Am 20.09.2022 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Staven der Beschluss zur Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 5 „Wohnen in Rossow“ gefasst. Die Bekanntmachung dieses 

Aufstellungsbeschusses erfolgte gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 26.11.2022 in der Heimat- und 

Bürgerzeitung Neverin Info Nr. 11/2022. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Staven hat in 

öffentlicher Sitzung am 23.01.2024 bestimmt, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum 

Vorentwurf durchgeführt wird.  

 
Das Plangebiet umfasst vier Teilbereiche einen im Norden, einen an der Hofstraße, einen nahe der 
Stavener Straße und einen im Süden von Rossow. Die Teilbereiche Nord und Süd liegen an der 
Kreisstraße MSE73.  
 
Teilbereich Nord: 
Das nördliche 0,23 ha große Gebiet umfasst die Flurstücke 7/14, 20/14, 20/15 und 206/3  
(alle teilweise) der Flur 1 Gemarkung Rossow. Die Kreisstraße MSE73 durchquert das Gebiet. Im 
Südosten grenzt ein Wohngrundstück und im Südwesten ebenfalls Wohngrundstücke an das Gebiet an. 
Im Osten, Westen und Norden wird der Planbereich von Ackerflächen begrenzt.  
  
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  
 
Im Norden: durch die Kreisstraße MSE73 und Ackerflächen (Flurstücke 7/14,  
20/14, 20/15 und 206/3),  
im Osten: durch Ackerflächen (Flurstück 20/14),  
im Süden: durch die Kreisstraße MSE73 und Wohngrundstücke (Dorfstraße 1a  
und 33) (Flurstücke 7/11, 15/3 und 206/3) und  
im Westen: durch Ackerflächen (Flurstück 58 der Flur 6).  
 
 
Teilbereich Hofstraße: 
Das 0,17 ha große Gebiet an der Hofstraße umfasst die Flurstücke 219 und 220 (beide teil- 
weise) der Flur 1, Gemarkung Rossow.  Der Bereich wird von der Hofstraße erschlossen, die diesen im 
Norden und Osten begrenzt. Im Westen grenzen Wohngrundstücke (Hofstraße 3) an das Gebiet an. Im 
Süden begrenzen Gartenflächen des Wohngrundstückes, Hofstraße 2 den Plangeltungsbereich.   
  
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  
 
 Im Norden: durch die Hofstraße (Flurstück 218),  
im Osten: durch die Hofstraße (Flurstück 218),  
im Süden: durch die Freifläche des Wohngrundstückes, Hofstraße 2 (Flurstück  
221) und  
im Westen: durch Wohngrundstücke, Hofstraße 3 (Flurstücke 219 und 220).  
 
 



Teilbereich Stavener Straße: 
Das 0,91 ha große Gebiet nahe der Stavener Straße umfasst die Flurstücke 40/15, 40/16  
und 54/2 (alle teilweise) der Flur 1 Gemarkung Rossow.  Der Bereich wird von einem örtlichen Weg 
erschlossen, der ihn im Westen tangiert. Im Süden grenzen die Wohngrundstücke Stavener Straße 1, 2 
und 4 an das Gebiet an. Im Norden begrenzen Ackerflächen und der Funkturm und im Osten das 
Wohngrundstück Stavener Straße 1, der Funkturm und Ackerflächen den Plangeltungsbereich.   
  
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  
 
Im Norden: durch Ackerflächen (Flurstück 54/2),  
im Osten: durch ein Wohngrundstück (Stavener Straße 1, eine Rasenfläche,  
Obstgehölze und Ackerflächen (Flurstücke 40/15, 40/17 und 54/2),  
im Süden: durch ein Wohngrundstück (Stavener Straße 2) und einen örtlichen  
Weg (Flurstücke 40/13 und 40/15) und  
im Westen: durch den örtlichen Weg (Flurstück 30/1).  
 
  
Teilbereich Süd: 
Das südliche 0,22 ha große Gebiet umfasst das Flurstück 140/5 (teilweise) der Flur 1 Gemarkung Rossow. 
Der Bereich wird von der Kreisstraße MSE73 erschlossen, die diesen im Südosten begrenzt. Im Norden 
grenzt das Wohngrundstück, Dorfstraße 19 an das Gebiet an; danach folgende weitere 
Wohngrundstücke, auch wenn dies nach Darstellung des Flächennutzungsplans ein Mischgebiet ist. Im 
Westen und Süden begrenzen Ackerflächen den Plangeltungsbereich.   
 
 Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  
 
Im Norden: durch ein Wohngrundstück (Dorfstraße 19) (Flurstück 143/1),  
im Südosten: durch die Kreisstraße MSE73 (Flurstück 206/3) und  
im Westen: durch Ackerflächen (Flurstück 140/5). 
 
 
 
Die Plangebiete ergeben sich aus dem nachfolgenden Übersichtsplan (Karte nicht maßstabsgetreu): 
 



 
 
 
 
Anlass der Planaufstellung ist die Absicht der Gemeinde Staven hier Baurecht für 7 Eigenheime zu 
schaffen. Sie kann derzeit den Bedarf an Eigenheimgrundstücken nicht entsprechen. Die unbebauten 
Flächen grenzen an den Innenbereich des Dorfes Rossow und sind derzeit als Außenbereich zu 
betrachten. 
 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 

Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 

öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Dazu wird der 

Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 5 „Wohnen in Rossow“ der Gemeinde Staven mit Stand Oktober 

2023 mit der Begründung in der Veröffentlichungsfrist vom 

04.03.2024 bis 05.04.2024 

auf der Homepage des Amtes Neverin https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/gemeinde-

staven/bekanntmachungen veröffentlicht. 

Zusätzlich können die Planunterlagen des Vorentwurfes im Amt Neverin, Fachbereich Bau und Ordnung, 
Dorfstraße 36, 17039 Neverin während folgender Zeiten eingesehen werden: 

dienstags   von 08:00 – 17:30 Uhr 
mittwochs   von 08:00 – 12:00 Uhr 
donnerstags   von 08:00 – 16:30 Uhr 

(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung) 



Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 
Stellungnahmen sollen elektronisch an  k.wiedemann@amtneverin.de übermittelt werden, können bei 
Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 

 

Datenschutzinformation 
Mit Ihrer Stellungnahme beteiligen Sie sich am Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans. Soweit 
es für die Bearbeitung Ihrer Stellungnahme erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten. Dazu sind wir nach den §§ 4 Abs. 1, 19 DSG M-V i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. b, c, e und 57 DSGVO 
befugt. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Bearbeitung Ihrer Stellungnahme zur Verfügung 
stellen oder von denen wir bei der Bearbeitung Kenntnis erlangen, werden zu keinem anderen Zweck 
als der Bearbeitung Ihrer Stellungnahme verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden 
Bestandteil der Originalakte der Satzung. Für die Behandlung der Beschlussvorlage 
(Abwägungsbeschluss) im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung werden Ihre 
personengebundenen Daten anonymisiert. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben oder 
eines Ihrer nachfolgenden Rechte geltend machen wollen, können Sie sich jederzeit unter 
datenschutz@ego-mv.de an unseren behördlichen Datenschutzbeauftragten (Gemeinsamer 
Datenschutzbeauftragter ZV eGo-MV, Eckdrift 103, 19061 Schwerin) wenden. 
 
Sie haben folgende Rechte, um die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu kontrollieren und 
ggf. dagegen vorzugehen: 

- Sie haben das Recht, auf Anfrage Auskunft zu erhalten, ob und wie wir Ihre Daten verarbeiten 
(Art. 15 DSGVO). 

- Sie haben das Recht, Berichtigungen oder Ergänzungen zu verlangen (Art. 16 DSGVO), falls wir 
falsche oder unvollständige Daten zu Ihrer Person verarbeiten. 

- Sie können beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen (Art. 17 DSGVO). 
- Sie können beantragen, dass wir Ihre Daten speichern, aber nicht mehr verarbeiten dürfen (Art. 

18 DSGVO). 
- Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO). 
 
 
 
 
Staven, 24.01.2024 
 
 
gez. Böhm 
Bürgermeister 

mailto:k.wiedemann@amtneverin.de
mailto:datenschutz@ego-mv.de

